
    BKK Scheufelen

Prämien-
  Wahltarife

TÜV-zertifiziert für Service und Qualität

24-Stunden Hotline - 0800 2552965

Ideal für Menschen, die voraussichtlich 

im folgenden Jahr nicht oder relativ wenig 

zum Arzt gehen.

Sichern Sie sich Ihre jährliche Prämie 

und entscheiden Sie sich für einen der 

folgenden Tarife:

Beitragsrückerstattung

Leistungsverzicht

Selbstbehalt



Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte und individuelle Wahltarife

Beitragsrückerstattung, Selbstbehalt oder Leistungsverzicht: Entscheiden Sie sich zwischen 

den verschiedenen Wahltarifen passend zu jeder Lebenssituation und ganz nach Ihren Bedürf-

nissen. Wählen Sie den passenden Tarif und gestalten Sie so Ihren individuellen Beitragssatz. 

    Beitragsrückerstattung 

Nehmen Sie im Lauf eines Kalenderjahres keine Leistungen (außer 

Leistungen zur Vorsorge und Prävention) zu unseren Lasten in 

Anspruch, erhalten Sie im Folgejahr einen Anteil der bezahlten 

Beiträge (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil) zurück. Ebenfalls 

unschädlich für die Prämienzahlung ist die Inanspruchnahme 

von Leistungen durch familienversicherte Angehörige, die das 

18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die ausführlichen 

Bedingungen zu diesem Tarif finden Sie auf der Rückseite der 

Teilnahmeerklärung.

 für unsere sicherheitsbewussten Mitglieder

Rückerstattung 
(immer Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberanteil):
im 1. Jahr = 1/36 des Jahresbeitrags 

im 2. Jahr = 1/24 des Jahresbeitrags 

im 3. Jahr = 1/12 des Jahresbeitrags

    Leistungsverzicht

Sie und Ihre familienversicherten Angehörigen verzichten freiwillig 

auf bestimmte Leistungen (im Notfall kann man diese Leistungen 

trotzdem jederzeit nutzen) und erhalten dafür eine Prämie. Sollten 

Sie diese Leistungen doch nutzen, werden die Leistungen von der 

Prämie in Abzug gebracht. Die ausführlichen Bedingungen zu 

diesem Tarif finden Sie auf der Rückseite der Teilnahmeerklärung. 

Auf folgende Leistungen wird dabei freiwillig verzichtet:
• Künstliche Befruchtung • Heilmittel und Hilfsmittel

• Häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V

• Fahrkosten • Haushaltshilfe • Vorsorgekuren 

• Medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter

 für unsere Sparfüchse

    Selbstbehalt

Sie tragen einen Teil der jährlichen Behandlungskosten selbst 

(außer Leistungen zur Vorsorge und Prävention) und erhalten dafür 

eine Prämie. Ebenfalls unschädlich für die Prämienzahlung ist 

die Inanspruchnahme von Leistungen durch familienversicherte 

Angehörige, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

Die ausführlichen Bedingungen zu diesem Tarif finden Sie auf der 

Rückseite der Teilnahmeerklärung. 

 für unsere risikobereiten Mitglieder

Prämienvarianten: 
Prämie 400,- €/ Selbstbehalt: 650,- €  

Prämie 300,- € /Selbstbehalt: 500,- € 

Maximale Ersparnis / Jahr
592,- € im 3. Jahr 

Maximales Risiko / Jahr
0,- € 

Prämienvariante:
Prämie 150,- €/ Selbstbehalt 300,- € 

(Der Selbstbehalt gilt nur, wenn diese acht Leistungen 

doch benötigt wurden)

Maximale Ersparnis / Jahr
150,- €

Maximales Risiko / Jahr
150,- € 

(Selbstbehalt 
300,- € - 150,- € Prämie)

Maximale
Ersparnis / 
Jahr
400,- €

Maximales Risiko / Jahr
250,- €
(Selbstbehalt 
650,- € - 400,- € Prämie)

Wichtig: Nach dem Gesetz hat der Wahltarif Beitragsrückerstattung eine Bindungsfrist von 1 Jahr. Die Bindungsfrist für die Wahltarife 

Leistungsverzicht und Selbstbehalt beträgt 3 Jahre. Desweiteren ist die Erstattung begrenzt auf 20% der vom Mitglied im Kalenderjahr

getragenen Beiträge, jedoch nicht mehr als 600,- €.

Der schnelle Draht:

0800 2552965

    BKK Scheufelen

Prämien-
  Wahltarife



Teilnahmeerklärung

Prämien-Wahltarife

Telefon 0800 2552965

Telefax 07021 892797

info@bkk-scheufelen.de

www.bkk-scheufelen.de

Ich möchte an folgendem Wahltarif der BKK Scheufelen teilnehmen (Nur 1 Tarif ist möglich):

  Beitragsrückerstattung      Leistungsverzicht      Selbstbehalt  

     Selbstbehalt 650,- €    Selbstbehalt 500,- €   

 

für die Teilnahme am Wahltarifprogramm der BKK Scheufelen

(1)  Die Gewährung des Wahltarifes stützt sich auf das von der Bundesregierung verabschiedete Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen 

Krankenversicherung. Demnach müssen die Krankenkassen nach § 53 SGB V bestimmen, unter welchen Voraussetzungen Versicherte Anspruch auf einen Wahltarif 

haben.  Weitere Rechtsgrundlage bildet unsere Satzung.

(2)  Zur Prüfung des Anspruches auf einen Wahltarif ist die BKK Scheufelen auf die Erhebung, Speicherung und Nutzung von Sozialdaten angewiesen. 

Alle für den Bindungszeitraum maßgebenden Teilnahme- und Abrechnungsdaten des Versicherten der BKK Scheufelen werden von den dazu Befugten jeweils 

versichertenbezogen zusammengeführt, gespeichert und genutzt.

(3) Die Sozialdaten müssen hinreichend geschützt werden. Die bestehenden Vorschriften des zehnten Kapitels des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch zur erlaubten 

Datenerhebung und Nutzung decken die Datenverarbeitung in diesem Rahmen nicht ab. Der Wahltarif erfordert viel mehr eine über diese Datenschutzvorschriften 

hinausgehende Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung, welche grundsätzlich möglich und erlaubt ist, wofür wir jedoch Ihre schriftliche Einwilligung benötigen. 

Bei der Erhebung und Nutzung der Daten wird nur in dem Umfang von o.g. Datenschutzvorschriften abgewichen, wie dies zur Gewährung der Prämie erforderlich ist. 

Der Grund der Abweichung ergibt sich aus dem Prinzip der Prämienregelung selbst, wonach die Datenerhebung der Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen sowie der 

Abrechnung des Wahltarifes dient.

(4) Datenerhebung zur Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen und Abrechnung des Wahltarifes. Bei der versichertenbezogenen Speicherung von Daten handelt es sich 

zum einen um alle für die Teilnahme am Wahltarif erforderlichen Angaben, welche auf der umseitigen Teilnahmeerklärung zu benennen sind.

(5)  Die im Rahmen des Wahltarifprogramms erhobenen Daten werden zwecks Prüfung auf Plausibilität mit den sonstigen über den Versicherten gespeicherten Daten 

abgeglichen.

(6)  Mit seiner Unterschrift unter dieser Datenschutzerklärung willigt der Versicherte in diese Nutzung und Speicherung der Daten ein.

(7)  Wird die Einwilligung durch den Versicherten nicht erteilt, ist die Teilnahme am Wahltarif ausgeschlossen. 

Datenschutzerklärung

Hiermit willige ich ein, dass die BKK Scheufelen meine für den Bindungszeitraum maßgebenden Teilnahme- und Abrechnungsdaten ent-

sprechend der Datenschutzerklärung (siehe oben) dargestellten Verfahrensweisen nutzt und speichert. Mit meiner Unterschrift bestätige 

ich, dass ich die Teilnahmebedingungen auf der Rückseite akzeptiere. Des Weiteren versichere ich die Richtigkeit meiner Angaben. Die 

BKK Scheufelen ist berechtigt, sämtliche Angaben zu prüfen. Unrichtige Angaben führen zu Regressnahme durch die BKK Scheufelen.

Ort, Datum                                                                                 Unterschrift des Versicherten

BKK SCHEUFELEN 

Schöllkopfstraße 120

73230 Kirchheim unter Teck

Bitte deutlich innerhalb der Kästchen schreiben bzw. Zutreffendes ankreuzen (X)! Beleg wird maschinell gelesen.

Versicherte(r), Name, Vorsatzwort, Namenzusatz, Titel (Trennung durch Komma)

Vorname                                 Geburtsdatum
         

Straße und Hausnummer

Postleitzahl              Wohnort

Telefon          E-Mail

Krankenversicherten-Nr.                                Ich bin seit/ab dem            
bei der BKK

                      Scheufelen versichert.

Familienstand: verheiratet / gesch. / ledig         

Mein Ehepartner ist in einer anderen Krankenkasse versichert:                 ja, folgende Kasse                                             nein 

Bankinstitut

Konto-Nr.                                     BLZ

  
Beginn               (Frühestens der Erste des folgenden Kalendermonats)



1. Tarifbedingungen Beitragsrückerstattung

Ablauf: Der Versicherte unterschreibt die Teilnahmeerklärung (Beginn ist frühestens der Erste des folgenden Kalendermonats). Nach Ablauf des Jahres wird geprüft, ob Leistungen zu 
Lasten der BKK Scheufelen in Anspruch genommen wurden. Dabei bleiben Präventionsleistungen und Leistungen der mitversicherten Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr unberück-
sichtigt. Die Zahlung der Prämie erfolgt im Laufe des dritten Quartals für das abgelaufene Kalenderjahr.

Teilnahme: Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der BKK Scheufelen. Mitglieder deren Beiträge vollständig von Dritten getragen werden, sowie Mitglieder die bereits einen 
Selbstbehaltwahltarif gewählt haben, können diesen Wahltarif nicht wählen. Zur Erklärung der Teilnahme unterschreiben Sie bitte den Teilnahmecoupon. Die Teilnahme beginnt mit dem 
oben genannten Datum.

Wie erhalten unsere Mitglieder eine Prämienzahlung im Wahltarif Beitragsrückerstattung? Mitglieder erhalten von der BKK Scheufelen eine Beitragsrückerstattung, wenn sie 
und ihre mitversicherten Familienangehörigen im Kalenderjahr länger als 3 Monate versichert waren und ab Teilnahme am Tarif keine Leistungen zu Lasten der BKK Scheufelen in 
Anspruch genommen haben. Unberücksichtigt bleiben die Kosten für Inanspruchnahme folgender Leistungen: Prävention und Selbsthilfe (§ 20 SGB V), Leistungen zur Verhütung von 
Zahnerkrankungen (Gruppen-, Individual- und Zahnprophylaxe § 21, § 22 und § 55 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 SGB V), Schutzimpfungen (§ 20 d SGB V), medizinische Vorsorgeleistungen (§ 23 SGB 
V) mit Ausnahme ambulanter Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten, Gesundheitsuntersuchungen ( § 25 SGB V), Präventions- und Krankheitsfrüherkennungsleistungen (nach § 
73c-Verträgen), Kinderuntersuchungen (§ 26 SGB V) und Kosten für Leistungen mitversicherter Angehöriger (§ 10 SGB V), die das 18 Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Höhe der 
Rückerstattung der Beiträge (Arbeitnehmer- u. Arbeitgeberanteil) steigert sich mit den aufeinanderfolgenden leistungsfreien Jahren. Im 1. Jahr = 1/36, im 2. Jahr 1/24 und ab 3. Jahr 1/12 
des Jahresbeitrages. Soweit die Wahl des Tarifes während eines laufenden Kalenderjahres beginnt oder endet, wird die Prämienzahlung anteilig berechnet. Das Gleiche gilt entsprechend, 
soweit nach der Wahl der Prämienzahlung die Beiträge für das Mitglied vollständig von Dritten getragen werden. Die Prämienzahlung ruht für die Monate, in denen die Beiträge nach der 
Wahl der Prämienzahlung vollständig von Dritten getragen werden.

Bindefrist: Die Mitgliedschaft kann abweichend nach § 175 Abs. 4 SGB V frühestens zum Ablauf einer einjährigen Mindestbindungsfrist gekündigt werden.

Beendigung der Teilnahme: Die Wahl des Tarifes gilt für unbestimmte Zeit, mindestens jedoch für ein Jahr. Der Wahltarif kann jeweils zum Ende eines Kalenderjahres, frühestens jedoch 
nach Ablauf der einjährigen Mindestbindungsfrist, durch schriftliche Erklärung gegenüber der BKK Scheufelen gekündigt werden. Die Mindestbindungsfrist beginnt mit Ablauf des 
Kalendermonats, in dem das Mitglied der BKK Scheufelen seine Teilnahme an dem Wahltarif angezeigt hat, frühestens jedoch mit Beginn der Mitgliedschaft bei der BKK Scheufelen. 
Es besteht ein Sonderkündigungsrecht, wenn nach der Wahl der Prämienzahlung die Beiträge für das Mitglied vollständig von Dritten getragen werden und in besonderen Härtefällen. 
Zu besonderen Härtefällen zählt insbesondere der Eintritt von Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB II bzw. SGB XII. Darüber hinaus besteht ein Sonderkündigungsrecht, wenn sich die 
Tarifbedingungen des Wahltarifes ändern. Bei Tragung der Beiträge durch Dritte und in besonderen Härtefällen kann im Rahmen des Sonderkündigungsrechts der Wahltarif innerhalb 
eines Monats nach Eintritt der Voraussetzungen gekündigt werden. Die Kündigung wird zum Ablauf des auf den Eingang der Kündigung folgenden Kalendermonats wirksam. Ändern sich 
die Tarifbedingungen des Wahltarifes, kann das Mitglied sein Sonderkündigungsrecht innerhalb eines Monats, nach In-Kraft-Treten der neuen Tarifbedingungen, ausüben.

2. Tarifbedingungen Leistungsverzicht 

Ablauf: Der Versicherte unterschreibt die Teilnahmeerklärung (Beginn ist frühestens der Erste des folgenden Kalendermonats). Nach Ablauf des Jahres wird geprüft, ob der Versicherte 
und die familienversicherten Angehörigen die von uns unten genannten Leistungen zu Lasten der BKK Scheufelen in Anspruch genommen haben. Wenn die unten genannten Leistungen 
nicht in Anspruch genommen wurden, erhält der Versicherte eine Prämie in Höhe von 150,-  €. Wenn der Versicherte und die familienversicherten Angehörigen die genannten Leistungen 
in Anspruch genommen haben, erfolgt die Anrechnung dieser Leistungsausgaben in tatsächlicher Höhe bis zu einem Selbstbehalt von 300,- €. Die Zahlung der Prämie erfolgt im Laufe des 
dritten Quartals für das abgelaufene Kalenderjahr.

Teilnahme: Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der BKK Scheufelen. Mitglieder deren Beiträge vollständig von Dritten getragen werden, sowie Mitglieder die bereits einen anderen 
Selbstbehaltwahltarif oder einen Wahltarif zur Prämienzahlung für Nichtinanspruchnahme von Leistungen gewählt haben, können den Wahltarif nicht wählen. Zur Erklärung der Teilnahme 
unterschreiben bitte den Teilnahmecoupon. Die Teilnahme beginnt mit dem oben genannten Datum.

Wie erhalten unsere Mitglieder eine Prämienzahlung im Wahltarif Leistungsverzicht? Mitglieder können für sich und ihre mitversicherten Familienangehörigen durch schriftliche 
Erklärung gegenüber der BKK Scheufelen jeweils für ein Kalenderjahr einen Teil bestimmter Leistungen der von der BKK Scheufelen zu tragenden Kosten in Höhe von 300,- € übernehmen. 
Dabei werden nur Kosten bei folgenden Leistungen berücksichtigt: Künstliche Befruchtung nach § 27 a SGB V, häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V, Haushaltshilfe nach § 38 SGB V 
und Satzung der BKK, Heil- und Hilfsmittel nach §§ 32,33 SGB V, Vorsorgekuren nach § 23 Abs. 2 und § 24 SGB V und Satzung der BKK, Mutter-Kind-Kuren nach § 41 SGB V und Fahrkosten 
nach § 60 Abs. 3 Nr. 1, 2 und 4 SGB V. Unberücksichtigt bleiben alle anderen Leistungen. Für die Wahl dieses Tarifes erhält der Versicherte einen Teil der gezahlten Beiträge als Prämie 
zurück erstattet. Die jährliche Prämie beträgt 150,- € und wird im Mai für das abgelaufene Kalenderjahr gezahlt. Soweit der Wahltarif während eines laufenden Kalenderjahres beginnt 
oder endet, werden Selbstbehalt bzw. Prämie anteilig berechnet. Das Gleiche gilt entsprechend, soweit nach der Wahl der Prämienzahlung die Beiträge für das Mitglied vollständig von 
Dritten getragen werden. Die Prämienzahlung ruht für die Monate, in denen die Beiträge nach der Wahl der Prämienzahlung vollständig von Dritten getragen werden.

Bindefrist: Die Mitgliedschaft kann abweichend nach § 175 Abs. 4 SGB V frühestens zum Ablauf der dreijährigen Mindestbindungsfrist gekündigt werden.

Beendigung der Teilnahme: Die Wahl des Tarifes gilt für unbestimmte Zeit, mindestens jedoch für drei Jahre. Der Wahltarif kann jeweils zum Ende eines Kalenderjahres, frühestens 
jedoch nach Ablauf der dreijährigen Mindestbindungsfrist, durch schriftliche Erklärung gegenüber der BKK Scheufelen gekündigt werden. Die Mindestbindungsfrist beginnt mit Ablauf des 
Kalendermonats, in dem das Mitglied der BKK Scheufelen seine Teilnahme an dem Wahltarif angezeigt hat, frühestens jedoch mit Beginn der Mitgliedschaft bei der BKK Scheufelen. Es 
besteht ein Sonderkündigungsrecht, wenn nach der Wahl des Tarifes die Beiträge für das Mitglied vollständig von Dritten getragen werden und in besonderen Härtefällen. Zu besonderen 
Härtefällen zählt insbesondere der Eintritt von Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB II bzw. SGB XII. Darüber hinaus besteht ein Sonderkündigungsrecht, wenn sich die Tarifbedingungen 
des Wahltarifes ändern. Bei Tragung der Beiträge durch Dritte und in besonderen Härtefällen kann im Rahmen des Sonderkündigungsrechts der Wahltarif innerhalb eines Monats nach 
Eintritt der Voraussetzungen gekündigt werden. Die Kündigung wird zum Ablauf des auf den Eingang der Kündigung folgenden Kalendermonats wirksam. Ändern sich die Tarifbedingungen 
des Wahltarifes, kann das Mitglied sein Sonderkündigungsrecht innerhalb eines Monats, nach In-Kraft-Treten der neuen Tarifbedingungen, ausüben.

3. Tarifbedingungen Selbstbehalt

Ablauf: Der Versicherte unterschreibt die Teilnahmeerklärung (Beginn ist frühestens der Erste des folgenden Kalendermonats). Nach Ablauf des Jahres wird geprüft, ob Leistungen zu 
Lasten der BKK Scheufelen in Anspruch genommen wurden. Dabei bleiben Präventionsleistungen und Leistungen der mitversicherten Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr unberück-
sichtigt. Vertragsärztliche / vertragszahnärztliche Leistungen werden pro Arzt/Zahnarztbesuch lediglich mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 20,- € auf den Selbstbehalt angerechnet. 
Sonstige Leistungen werden in der tatsächlichen Höhe der Kosten abgerechnet. Die Prämie erhält der Versicherte im Laufe des dritten Quartals des nächsten Jahres.

Teilnahme: Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der BKK Scheufelen. Mitglieder deren Beiträge vollständig von Dritten getragen werden, sowie Mitglieder die bereits einen anderen 
Selbstbehaltwahltarif oder einen Wahltarif zur Prämienzahlung für Nichtinanspruchnahme von Leistungen gewählt haben, können den Wahltarif nicht wählen. Zur Erklärung der Teilnahme 
unterschreiben Sie den Teilnahmecoupon. Die Teilnahme beginnt mit dem oben genannten Datum.

Wie erhalten unsere Mitglieder eine Prämienzahlung im Wahltarif Selbstbehalt? Mitglieder können für sich und ihre mitversicherten Familienangehörigen durch schriftliche Erklärung 
gegenüber der BKK Scheufelen jeweils für ein Kalenderjahr einen Teil der von der BKK Scheufelen zu tragenden Kosten, wahlweise in Höhe von 650,- € oder 500,- € übernehmen. 
Unberücksichtigt bleiben die Kosten für Inanspruchnahme folgender Leistungen: Prävention und Selbsthilfe (§ 20 SGB V), Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen (Gruppen-, 
Individual- und Zahnprophylaxe § 21, § 22 und § 55 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 SGB V), medizinische Vorsorgeleistungen (§ 23 SGB V) mit Ausnahme ambulanter Vorsorgeleistungen in anerkannten 
Kurorten, Schutzimpfungen (§ 20 d SGB V), Präventions- und Krankheitsfrüherkennungsleistungen (nach § 73 c-Verträgen), Gesundheitsuntersuchungen (§25 SGB V), Kinderuntersuchungen 
(§ 26 SGB V) und Kosten für Leistungen mitversicherter Angehöriger (§ 10 SGB V), die das 18 Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Vertragsärztliche/Vertragszahnärztliche Leistungen 
werden pro Arzt/Zahnarztbesuch pauschal in Höhe von 20.- € auf den Selbstbehalt angerechnet. Sonstige Leistungen werden in der tatsächlichen Höhe der Kosten angerechnet. Bei 
einem Selbstbehalt von 650,- € beträgt die Prämie 400,- € und bei einem Selbstbehalt von 500,- € beträgt diese 300,- €. Die Zahlung der Prämie ggf. die Nachforderung erfolgt jährlich bis 
Monat Mai für das abgelaufene Kalenderjahr. Soweit der Wahltarif während eines laufenden Kalenderjahres beginnt oder endet, werden Selbstbehalt bzw. Prämie anteilig berechnet. Das 
Gleiche gilt entsprechend, soweit nach der Wahl der Prämienzahlung die Beiträge für das Mitglied vollständig von Dritten getragen werden. Die Prämienzahlung ruht für die Monate, in 
denen die Beiträge nach der Wahl der Prämienzahlung vollständig von Dritten getragen werden.

Bindefrist: Die Mitgliedschaft kann abweichend nach § 175 Abs. 4 SGB V frühestens zum Ablauf der dreijährigen Mindestbindungsfrist gekündigt werden.

Beendigung der Teilnahme: Die Wahl gilt für unbestimmte Zeit, mindestens jedoch für drei Jahre. Der Wahltarif kann jeweils zum Ende eines Kalenderjahres, frühestens jedoch 
nach Ablauf der dreijährigen Mindestbindungsfrist, durch schriftliche Erklärung gegenüber der BKK Scheufelen gekündigt werden. Die Mindestbindungsfrist beginnt mit Ablauf des 
Kalendermonats, in dem das Mitglied der BKK Scheufelen seine Teilnahme an dem Wahltarif angezeigt hat, frühestens jedoch mit Beginn der Mitgliedschaft bei der BKK Scheufelen. 
Es besteht ein Sonderkündigungsrecht, wenn nach der Wahl der Prämienzahlung die Beiträge für das Mitglied vollständig von Dritten getragen werden und in besonderen Härtefällen. 
Zu besonderen Härtefällen zählt insbesondere der Eintritt von Hilfebedürftigkeit im Sinne des SGB II bzw. SGB XII. Darüber hinaus besteht ein Sonderkündigungsrecht, wenn sich die 
Tarifbedingungen des Wahltarifes ändern. Bei Tragung der Beiträge durch Dritte und in besonderen Härtefällen kann im Rahmen des Sonderkündigungsrechts der Wahltarif innerhalb 
eines Monats nach Eintritt der Voraussetzungen gekündigt werden. Die Kündigung wird zum Ablauf des auf den Eingang der Kündigung folgenden Kalendermonats wirksam. Ändern sich 
die Tarifbedingungen des Wahltarifes, kann das Mitglied sein Sonderkündigungsrecht innerhalb eines Monats, nach In-Kraft-Treten der neuen Tarifbedingungen, kündigen. 

Bei Wahltarifen ist die Erstattung begrenzt auf 20% der vom Mitglied im Kalenderjahr getragenen Beiträge, jedoch nicht mehr als 600,- €. Werden neben den Prämienzahlungen für 

einen oder mehrere Tarife auch Prämienzahlungen nach § 242 SGB V geleistet, dürfen diese gemeinsam 30% der vom Mitglied im Kalenderjahr getragenen Beiträge, höchstens 900,- € 

nicht übersteigen.
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